
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/11/6 5Os892/51
(5Os893/51)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1951

Norm

StPO §397

Rechtssatz

Die Entscheidung über die Vollstreckung des Urteiles hat nicht das Gericht, sondern der Vorsteher des Gerichtes, und

zwar auch dann zu treffen, wenn sich der Verurteilte noch nicht in Strafhaft befindet.

Entscheidungstexte

5 Os 892/51
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